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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fassung für ein elek-
trisches Betriebsmittel, insbesondere eine Entladungs-
lampe, z.B. wie sie für Gewächshäuser geeignet ist. In
Gewächshäusern werden häufig Entladungslampen ein-
gesetzt, die eine hohe Leistung von beispielsweise 1 kW
aufweisen, und die mit hoher Spannung betrieben wer-
den. Diese Entladungslampen weisen meist ein Glasrohr
auf, das das eigentliche Entladungsrohr einhaust und an
den Enden mit Quetschfüßen versehen ist. Aus jedem
Quetschfuß ragt ein Anschlussdraht heraus, der mit ei-
nem zur Kontaktierung dienenden Litzenabschnitt ver-
sehen ist.
[0002] Die Quetschfüße unterliegen einer hohen
Maßtoleranz. Einige sind im Querschnitt I-förmig, andere
wiederum Z-förmig. Auch kann nicht sichergestellt wer-
den, dass die Quetschfüße an beiden Enden der Lampe
in gleicher Orientierung bezüglich der Lampenlängsach-
se angeordnet sind. Es kann durchaus vorkommen, dass
die Quetschfüße um einige Winkelgrade gegeneinander
verdreht sind.
[0003] Diese Entladungslampen müssen von Zeit zu
Zeit gewechselt werden. Es muss sichergestellt werden,
dass dabei weder elektrische Gefahren noch mechani-
sche Gefährdungen für die Bedienperson zu befürchten
sind. Insbesondere ist Glasbruch zu vermeiden.
[0004] Aus der nicht vorveröffentlichten EP 1 753 088
A2 ist eine Fassung für eine Entladungslampe bekannt.
Die Fassung hat eine Klemmeinrichtung mit zwei flexib-
len Kontaktelementen. Die Klemmeinrichtung hat ein
verschiebbares Element, das zwischen einer Klemmstel-
lung und einer Freigabestellung verschiebbar ist. In der
Klemmstellung werden die beiden Kontaktelemente auf-
einander zu und gegen einen dazwischen angeordneten
Kontaktstift der Entladungslampe gedrückt. In der Frei-
gabestellung schwenken die beiden Kontaktelemente
voneinander weg und geben den Kontaktstift frei. Ein
Schaltermittel zur Unterbrechung einer elektrischen Ver-
bindung zwischen den Kontaktelementen und einer An-
schlussleitung der Fassung ist nicht vorgesehen.
[0005] US 5 954 535 A beschreibt eine Fassung für
eine Entladungslampe. Die Fassung hat ein mit einer
Speiseleitung elektrisch verbundenes Kontaktelement,
das jeweils zwei sich gegenüberliegende Federzungen
für jeden Kontaktstift einer Entladungslampe aufweist.
Beim Einstecken eines Kontaktstiftes der Entladungs-
lampe gelangen die Federzungen von entgegengesetz-
ten Seiten her in Kontakt mit dem Kontaktstift und stellen
eine elektrische Verbindung her. Zur Lösung dieser Ver-
bindung kann ein Löseelement zwischen zwei Betäti-
gungsenden des Kontaktelements eingeschoben wer-
den, wodurch die sich gegenüberliegenden Federzun-
gen voneinander weg bewegt werden. Sie geben da-
durch den Kontaktstift frei, so dass dieser aus der Ein-
stecköffnung herausgezogen werden kann.
[0006] Davon ausgehend ist es Aufgabe der Erfin-
dung, eine einfach und sicher bedienbare Fassung für

ein elektrisches Betriebsmittel, insbesondere eine Gas-
entladungslampe für Gewächshäuser zu schaffen.
[0007] Diese Aufgabe wird mit der Fassung nach An-
spruch 1 gelöst:

Die erfindungsgemäße Fassung weist ein Aufnah-
memittel für ein Ende des Betriebsmittels, eine
Klemmeinrichtung zum wahlweisen Freigeben oder
Festklemmen und Kontaktieren des Anschlusses
des Betriebsmittels sowie ein an dem Aufnahmemit-
tel beweglich gelagertes Sicherungsmittel auf, mit
dem ein Ende des Betriebsmittels eingeschlossen
und freigegeben werden kann und das mit der
Klemmeinrichtung verbunden ist, um diese zu betä-
tigen.

[0008] Mit dieser Konfiguration wird das Betriebsmittel
oder im Speziellen die Entladungslampe von der Klemm-
einrichtung an ihrem Anschluss gehalten. Das Siche-
rungsmittel bildet zusammen mit dem Aufnahmemittel
ein Fach bzw. eine Ausnehmung, die zumindest einen
Abschnitt des Quetschfußes mit einigermaßen großem
Spiel aufnimmt. Das Spiel stellt sicher, dass unabhängig
von den erheblichen Maßtoleranzen des Quetschfußes
von dem Sicherungsmittel und/oder dem Aufnahmemit-
tel keine mechanischen Zwangskräfte auf den Quetsch-
fuß ausgeübt werden. Im Grunde schwebt der Quetsch-
fuß in dem von dem Sicherungsmittel und dem Aufnah-
memittel gebildeten Fach, während er an seinem An-
schluss gehalten ist. Andererseits verhindern das Auf-
nahmemittel und das Sicherungsmittel, dass der
Quetschfuß und mit ihm das Betriebsmittel bzw. die Gas-
entladungslampe aus der Fassung herausfallen.
[0009] Der Lampenwechsel ist einfach zu bewerkstel-
ligen, indem das Sicherungsmittel von seiner Schließpo-
sition in seine Freigabeposition bewegt wird. Das bislang
lediglich einseitig offene Aufnahmefach für den Quetsch-
fuß wird dadurch an einer Seite geöffnet. Außerdem wird
die Klemmeinrichtung freigegeben. Der Quetschfuß und
der an diesem vorgesehene Anschluss können nun ohne
Kraft aus der Fassung herausgenommen werden.
[0010] Die Bedienung ist einfach und sicher. Weder ist
ein Drehen des stabförmigen Betriebsmittels bzw. der
Gasentladungslampe um ihre Längsachse noch eine
sonstige erhebliche Krafteinwirkung auf die Gasentla-
dungslampe erforderlich.
[0011] Vorzugsweise weist das Aufnahmemittel eine
Auflagefläche auf, die an zumindest eine Nut grenzt. Die-
se Nut kann z.B. zur Aufnahme eines Quetschrandes
des Quetschfußes dienen. Vorzugsweise ist die Aufla-
gefläche von zwei zueinander parallelen Nuten begrenzt.
In diese Nuten können die Quetschränder eines
Quetschfußes ragen. Dabei kommt es nicht darauf an,
ob an der Gasentladungslampe ein I-Quetschfuß oder
ein Z-Quetschfuß vorgesehen ist.
[0012] An der Fassung kann außerdem ein Federmittel
vorgesehen sein, das mit dem Betriebsmittel, insbeson-
dere seinem Quetschfuß zusammenwirkt. Beispielswei-
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se kann das Federmittel an die Stirnseite des Quetsch-
fußes drücken. Damit werden Gasentladungslampen,
die zwischen zwei einander gegenüber liegend angeord-
neten Fassungen gehalten sind, durch die Federmittel
nachgiebig auch dann festgehalten, wenn die beiden Si-
cherungsmittel der Fassungen in Freigabestellung ste-
hen. Ein unbeabsichtigtes Herausfallen der Gasentla-
dungslampe aus den Fassungen wird deshalb bei der
Montage oder Demontage der Gasentladungslampe ver-
mieden.
[0013] Die Federmittel können beispielsweise als Bie-
gefedern ausgebildet sein, die z.B. aus den Nuten heraus
ragen können, die zu beiden Seiten der Auflagefläche
vorgesehen sein können. Außerdem kann das Fas-
sungsgehäuse Taschen zur Aufnahme dieser Federmit-
tel aufweisen.
[0014] Die Auflagefläche kann außerdem eine Vertie-
fung, beispielsweise eine mittige Vertiefung in Form einer
Nut aufweisen. Damit können auch Quetschfüße in die
Fassung eingesetzt werden, die im Bereich ihres mittigen
Anschlussdrahts eine wulstartige oder rippenartige Er-
höhung aufweisen. Diese passt dann in die Nut.
[0015] Die Auflagefläche weist vorzugsweise eine kon-
vexe Form auf. Diese Form kann durch eine Wölbung
der Auflagefläche oder auch dadurch erreicht werden,
dass sie aus beispielsweise Flächenabschnitten besteht,
die in einem stumpfen Winkel zueinander angeordnet
sind. Durch diese Maßnahme wird die Fassung beson-
ders unempfindlich gegen Fehlorientierungen der Gas-
entladungslampe um ihre Längsachse, die sich aus Ver-
drehungen der beiden Quetschfüße gegeneinander er-
geben können.
[0016] Das Aufnahmemittel wie auch das Sicherungs-
mittel ist vorzugsweise durch einen Kunststoffkörper ge-
bildet. Der jeweilige Kunststoffkörper ist vorzugsweise
einstückig ausgebildet. Damit bilden das Aufnahmemittel
und das Sicherungsmittel gemeinsam ein zwei- oder
auch mehrteiliges Fassungsgehäuse, das einerseits auf
einem Lampenträger montierbar ist und andererseits die
Lampe hält und alle elektrisch spannungsführenden Tei-
le einhaust. Das Sicherungsmittel kann gleichzeitig als
Handhabe dienen, damit es zum Öffnen und Schließen
der Fassung hin und her bewegt werden kann.
[0017] Das Sicherungsmittel kann mit ein oder mehre-
ren, vorzugsweise zwei Rippen versehen sein, die der
Auflagefläche des Aufnahmemittels und somit dem
Quetschfuß zugewandt sind. Die Rippen berühren den
Quetschfuß nicht oder nur leicht und dienen lediglich da-
zu, sein Spiel in der durch das Aufnahmemittel und das
Sicherungsmittel gebildeten Aufnahmekammer zu be-
grenzen. Außerdem wird der wärmeübertragende Kon-
takt zwischen dem in Betrieb warmen oder heißen
Quetschfuß und dem Kunststoffgehäuse minimiert.
[0018] Die Klemmeinrichtung enthält zumindest ein
beweglich gelagertes Element und ein Gegenelement,
die zwischen einander den Anschluss des Betriebsmit-
tels klemmen können. Es können auch beide Elemente
beweglich gelagert sein. Wenigstens eines dieser Ele-

mente ist als Kontaktelement ausgebildet. Es hat eine
Doppelfunktion. Zum einen hält es mechanisch den An-
schluss des Betriebsmittels und somit das Betriebsmittel
am Platz und zum anderen bewirkt es die elektrische
Kontaktierung. Vorzugsweise ist das Kontaktelement so
angeordnet, dass es mit dem flexiblen litzenartigen Ab-
schluss des Anschlusses des Betriebsmittels zusam-
menwirkt.
[0019] Die Fassung ist außerdem mit einem Schalter-
mittel versehen. Dieses wirkt vorzugsweise zwischen
dem elektrischen Kontakt und der zugeordneten Speise-
leitung. Das Schaltermittel wird von dem Sicherungsmit-
tel betätigt. Ist das Sicherungsmittel in Schließposition,
ist eine elektrischer Stromfluss zwischen Speiseleitung
und Kontakt möglich. Ist das Sicherungsmittel in Freiga-
beposition ist der elektrische Stromfluss zwischen dem
Kontakt und der Speiseleitung unterbrochen. Dadurch
ist die Lampe spannungsfrei, sobald das Sicherungsmit-
tel, z.B. ein geeigneter Schieber, zum Lampenwechsel
in Freigabeposition überführt wird. Nimmt eine Bedien-
person die Lampe aus der Fassung und berührt sie den
bereits freiliegenden Kontakt, kann es nicht zur elektri-
schen Durchströmung der Bedienperson kommen, denn
der noch in der Fassung befindliche Kontakt ist stromlos.
[0020] Weitere Einzelheiten vorteilhafter Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sind Gegenstand der Zeich-
nung, von Ansprüchen oder der Beschreibung. Es zei-
gen:

Figur 1 eine erfindungsgemäße Fassung in offenem
Zustand in perspektivischer Darstellung,

Figur 2 die Fassung nach Figur 1 in rückseitiger Per-
spektive,

Figur 3 das zu der Fassung nach Figur 1 und 2 gehö-
rige Aufnahmemittel,

Figur 4 das von dem Aufnahmemittel nach Figur 3 ab-
genommene und zu der Fassung nach den
Figuren 1 und 2 gehörige Sicherungsmittel,

Figur 5 die Fassung nach Figur 1 mit eingesetztem
Quetschfuß in horizontal geschnittener Drauf-
sicht in Freigabeposition,

Figur 6 die Fassung nach Figur 5 in Schließposition,

Figur 7 die Klemmeinrichtung der Fassung nach den
Figuren 1 und 2 in Freigabeposition und

Figur 8 die Klemmeinrichtung nach Figur 7 in
Schließposition.

[0021] In Figur 1 ist eine für ein elektrisches Betriebs-
mittel, wie insbesondere eine Gasentladungslampe, ge-
eignete Lampenfassung 1 veranschaulicht. Die Fassung
ist insbesondere zur Lagerung und zum Anschluss von
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Gasentladungslampen hoher und höchster Leistung von
beispielsweise 1 kW oder mehr geeignet, die an ihrem
Ende, wie aus Figur 5 und 6 ersichtlich, einen Quetschfuß
2 aufweisen. Dieser erstreckt sich in gerader Verlänge-
rung von einem aus Glas bestehenden Lampenrohr 3
weg. Der Quetschfuß kann einen I-förmigen Querschnitt
aufweisen, der beispielsweise einen Mittelsteg 4 und
seitliche Ränder 5, 6 umfasst. Diese stehen wie schmale
hohe Rippen von dem Mittelsteg 4 weg. Außerdem kann
der Mittelsteg 4 mit einer rippenartigen Aufwölbung oder
Erhebung 7 versehen sein. Aus dieser erstreckt sich an
der Stirnseite des Quetschfußes 2 ein Anschlussdraht 8
von dem Quetschfuß 2 weg. Der Anschlussdraht kann
an seinem Ende mit einem Litzenabschnitt 9 versehen
sein.
[0022] Die Fassung 1 weist zur Aufnahme des
Quetschfußes 2 ein Aufnahmemittel 11 auf, das in Form
einer geeigneten Ausnehmung an einem zu dem Gehäu-
se 10 gehörigen, in Figur 3 dargestellten Gehäuseteil 12
ausgebildet ist. Der Gehäuseteil 12 besteht aus Kunst-
stoff und ist vorzugsweise einstückig ausgebildet. Zur
Befestigung auf einer Unterlage weist er Befestigungs-
öffnungen 13, 14, 15, 16, 17 auf, die an entsprechenden
Flanschen oder Vorsprüngen vorgesehen sind. An sei-
ner lampenseitigen Stirnseite 18 ist der Gehäuseteil 12
im Wesentlichen eben ausgebildet. Diese Ebene wird
von der das Aufnahmemittel 11 bildenden Öffnung durch-
setzt, die zu der Stirnseite 18 sowie nach oben offen ist.
Die Wandung dieser Öffnung wird durch eine Auflage-
fläche 19 gebildet, die im Wesentlichen rechtwinklig zu
der Stirnseite 18 orientiert ist und nach oben hin weist.
Die Auflagefläche 19 ist zu beiden Seiten von zueinander
parallelen Nuten 20, 21 begrenzt, von denen Seitenwän-
de 22, 23 aufragen. Die Nuten 20, 21 begrenzen mit den
Seitenwänden 22, 23 Taschen, in denen Blattfedern 24,
25 gehalten sind. Diese ragen mit einer freien Zunge in
einen Bereich oberhalb der Auflagefläche 19 und sind
dazu vorgesehen, gegen die Stirnseite des Quetschfu-
ßes 2 zu drucken (Figur 5 und 6).
[0023] Die Auflagefläche 19 kann, wie Figur 3 veran-
schaulicht, in zwei Teilflächen 19a, 19b unterteilt sein,
die in einem stumpfen Winkel zueinander stehen und an
einer mittlere Rinne oder Nut 26 grenzen. Diese dient
der Aufnahme der Erhebung 7, die an dem Quetschfuß
2 ausgebildet sein kann.
[0024] Ungefähr parallel zu der Stirnseite 18 ist in dem
Gehäuseteil 12 eine Trennwand 27 ausgebildet, die das
Aufnahmemittel 11 von einer Kontaktkammer 28 trennt.
Die Trennwand 27 ist mit einem Schlitz 29 versehen, der
sich an die Nut 26 anschließt. Der Schlitz 29 führt in die
Kontaktkammer 28 in der eine Klemmeinrichtung 30 an-
geordnet ist. Zu dieses gehören mindestens ein, vor-
zugsweise zwei Kontaktelemente 31, 32, die zwischen
einander einen Klemmschlitz 33 feetlegen und die eini-
germaßen flexibel ausgebildet sind. Sie stehen zwischen
den beiden Seitenwänden 22, 23.
[0025] Die Seitenwände 22, 23 bilden eine Gleitfüh-
rung für einen Gehäuseteil 34 des Gehäuses 10, der in

Figur 4 gesondert dargestellt ist. Der Gehäuseteil 34
weist zwei im Abstand parallel zueinander angeordnete
Seitenwandabschnitte 35, 36 auf, mit denen der Gehäu-
seteil 34 den Gehäuseteil 12 übergreift. Sie sind einstü-
ckiger Bestandteil des den Gehäuseteil 34 bildenden
Kunststoffkörpers, der an seinem vorderen Ende ein Si-
cherungsmittel 37 bildet, das dazu eingerichtet ist, den
Quetschfuß 2 der Gasentladungslampe in dem Aufnah-
memittel 11 zu halten. Zu dem Sicherungsmittel gehören
bei dieser Ausführungsform der Erfindung zumindest
zwei Rippen 38, 39, die im Abstand parallel zueinander
angeordnet sind und die in Gebrauch und in montiertem
Zustand oberhalb der jeweiligen Teilflächen 19a, 19b und
somit zwischen den Nuten 20, 21 stehen (siehe Figur 1).
Zwischen den Rippen 38, 39 ist an dem Gehäuseteil 34
ein Schlitz 40 ausgebildet, der in gerader Verlängerung
des Schlitzes 29 angeordnet ist. Der Schlitz 40 ist drei-
seitig von einer Wandanordnung umgeben und zu dem
Betriebsmittel hin offen. Er dient der Ein- und Ausführung
des Anschlusses in Form des Anschlussdrahts 8 und des
Litzenabschnitts 9.
[0026] Der Gehäuseteil 34 bildet einen Schieber, der
auf dem Gehäuseteil 12 zwischen einer in den Figuren
l’und 2 veranschaulichten Freigabeposition und einer
Schließposition hin und her geschoben werden kann. In
der Freigabeposition steht der Schieber vollständig über
der Kontaktkammer 28 und gibt somit das Aufnahmemit-
tel 11 frei. Die Auflagefläche 19 liegt frei zu Tage. In seiner
Schließposition ist er so weit nach vorn vorgeschoben,
dass seine Rippen 38, 39 über den Teilflächen 19a, 19b
stehen. Zur Sicherung des Gehäuseteils 34 in seiner je-
weiligen Position, insbesondere in der Schließposition
ist ein Rastmittel 41 vorgesehen, zu dem an den Seiten-
wandabschnitten 35, 36 gehaltene Rastfedern 42, 43 ge-
hören. Diese greifen in entsprechende, an den Seiten-
wänden 22, 23 des Gehäuseteils 12 vorgesehene Nuten
und darin ausgebildete Vertiefungen.
[0027] Der Gehäuseteil 34 enthält außerdem einen
Anschlusskontakt 44 an den über eine Lasche 45 eine
Speiseleitung 46 angeschlossen ist. Der Anschlusskon-
takt 44 weist zwei Schenkel 47, 48 auf, die zwischen
einander einen Freiraum bilden, der sich zu den Enden
der Schenkel 47, 48 hin trichterartig oder keilförmig er-
weitert. Er dient dazu, die Kontaktelemente 31, 32 zu-
sammen zu drücken, um zwischen ihnen den Anschlusa-
draht 8 und/oder den Litzenabschnitt 9 zu klemmen. Die
Kontaktelemente 31, 32 können einstückig miteinander
verbunden sein und eine entsprechende u-förmige Bie-
gefeder bilden. Die Kontaktelemente 31, 32 und die
Schenkel 47, 48 bilden miteinander ein Keilgetriebe 49,
das die Bewegung des Gehäuseteils 34 in eine Bewe-
gung der Kontaktelemente 31, 32, umsetzt, die recht-
winklig zu der Bewegung des Gehäuseteils 34 orientiert
ist.
[0028] Die Kontaktelemente bilden zusammen mit den
Schenkeln 47, 48 einen elektrischen Trenner, d.h. einen
Schalter mit Trennfunktion. Dieser Schalter wird von dem
Schieber, d.h. dem Sicherungsmittel betätigt und schal-
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tet die Lampe automatisch stromlos, wenn die Fassung
geöffnet wird.
[0029] Die insoweit beschriebene Fassung 1 arbeitet
wie folgt:

Zur Aufnahme des Quetschfußes 2 einer Gasentla-
dungslampe steht die Fassung 1 in der Position ge-
mäß Figur 1, die in Figur 5 nochmals im Schnitt wie-
dergegeben ist. Der Gehäuseteil 34 steht in seiner
Freigabeposition. Die das Aufnahmemittel 11 bilden-
de Öffnung der Fassung 1 ist zu dem Quetschfuß 2
hin und nach oben, d.h. in Figur 5 senkrecht zur Zei-
chenebene, offen. Es kann nun der Quetschfuß 2
einer Gasentladungslampe in die Fassung einge-
führt werden. Dabei fährt sein Anschlussdraht 8 und
der Litzenabschnitt 9 durch den Schlitz 40 (Figur 1)
und den Schlitz 29, wobei er zwischen die Kontakt-
elemente 31, 32 gelangt (Figur 5). Die Schenkel 47,
48 stehen in gehörigem Sicherheitsabstand von den
Kontaktelementen 31, 32. Diese sind somit span-
nungslos und zwar auch dann, wenn die betreffende
Lampe nicht abgeschaltet ist. Ein Zünden der Gas-
entladungslampe, das eine Bedienperson erschre-
cken oder auch verletzen könnte, wird somit ausge-
schlossen. Die Blattfedern 24, 25 drücken gegen das
Ende des Quetschfußes 2 und sichern diesen vor-
läufig am Platz. Dies insbesondere, wenn sie eine
geringe Neigung gegen die Auflagefläche 19 (19a,
19b) aufweisen, d.h. mit dieser einen spitzen Winkel
einschließen. Der entsprechende Vorgang wird an
beiden Enden der Gasentladungslampe mit zwei in
entsprechendem Abstand einander gegenüber lie-
gend angeordneten Fassungen 1 durchgeführt.

[0030] Sitzt die Gasentladungslampe in den beiden
Fassungen, wird sie zunächst vorläufig zwischen den je-
weiligen Federn 24, 25 gehalten. Der Quetschfuß 2 liegt
dabei kaum oder nur ganz lose an den Auflageflächen
19 der beiden Fassungen an. Es können nun gleichzeitig
oder nacheinander die beiden Gehäuseteile 34 der be-
teiligten Fassungen in Schließposition überführt werden.
Diese ist in Figur 6 veranschaulicht. Es fahren dabei die
Rippen 38, 39 über den Quetschfuß 2 bzw. über seinen
Mittelsteg 4 und sichern den Quetschfuß in der Fassung
1. Er kann somit nicht mehr heraus fallen. Jedoch besteht
keinerlei feste Berührung zwischen Kunststoffflächen
des Gehäuses 10 und dem Quetschfuß 2.
[0031] Bei der Überführung des Gehäuseteils 34 in
Schließposition fahren die Schenkel 47, 48 seitlich über
die Kontaktelemente 31, 32, die somit elektrisch mit.der
Speiseleitung 46 verbunden werden. Außerdem werden
die Kontaktelemente 31, 32 von den Schenkeln 47, 48
des Anschlusskontakts 44 zusammengespannt. Die
Schenkel 47, 48 greifen dabei an abgewinkelten hinteren
Laschen 31a, 32a der Kontaktelemente 31, 32 an, so
dass zwischen dem starr gelagerten Schenkel 47 bzw.
48 und demjenigen Abschnitt des Kontaktelements 31
bzw. 32, der mit dem Anschlussdraht 8 oder dem Litzen-

abschnitt 9 in Berührung steht, eine ausreichende Fe-
derwirkung vorhanden ist. Die Kontaktelemente 31, 32
vollführen somit eine Klemmbewegung und klemmen
den Litzenabschnitt 9 des Quetschfußes 2 zwischen ein-
ander fest, wodurch die Lampe gehalten und elektrisch
kontaktiert ist.
[0032] Mit der erfindungsgemäßen Fassung gelingt
die sichere Lagerung von Hochleistungsgasentladungs-
lampen mit Glasquetschfüßen, die einerseits empfindlich
auf Bruch und mechanische Belastung sind und ande-
rerseits auch in rauer Umgebung einfach und zuverlässig
gehandhabt werden können müssen. Zum Sichern der
Lampe in der Fassung weist diese ein Schiebeelement
auf, mit dem einerseits ein Fach zur Aufnahme des
Quetschfußes der Lampe freigegeben oder abgeschlos-
sen wird und der andererseits die elektrischen Kontakte
der Lampe mit der Anschlussleitung verbindet oder von
dieser trennt. Insoweit bildet das Schieberelement einer-
seits mit den Fassungskontakten einen elektrischen
Schalter. Andererseits bildet es einen mechanischen An-
trieb für die Fassungskontakte, die vorzugsweise zun-
genartig ausgebildet sind und dez Lgmpenanschluss wie
eine Zange zwischen einander klemmen oder freizuge-
ben. Mit anderen Worten, der an dem Schiebeelement
vorgesehene Kontaktbügel wirkt mit den Kontaktelemen-
ten des stationären Fassungsteils als Schalter und Ge-
triebe zusammen, um die Kontaktelemente zum Fest-
klemmen des Lampenanschlusses zusammenzuspan-
nen.

Patentansprüche

1. Fassung (1) für ein elektrisches Betriebsmittel, ins-
besondere Entladungslampe,
mit einem Aufnahmemittel (11) für ein Ende des Be-
triebsmittels,
mit einer Klemmeinrichtung (30) zum wahlweisen
Freigeben oder Festklemmen und Kontaktieren ei-
nes an dem Betriebsmittel vorgesehenen Anschlus-
ses (8, 9), wobei zu der Klemmeinrichtung (30) zwei
aufeinander zu und voneinander weg bewegbare
Kontaktelemente (31, 32) gehört, das auf einen An-
schluss (8, 9) des Betriebsmittels hin und von diesem
weg bewegbar ist,
mit einem Sicherungsmittel (37), das an einem das
Aufnahmemittel (11) enthaltenden Körper (12) zwi-
schen einer Schließposition und einer Freigabepo-
sition beweglich gelagert ist, um ein Ende (2) des
Betriebsmittels einzuschließen oder freizugeben,
und das mit der Klemmeinrichtung (30) verbunden
ist, um diese zu betätigen,
dadurch gekennzeichnet, dass ein von dem Si-
cherungsmittel (37) betätigtes Schaltermittel (31, 32,
47, 48) vorhanden ist, das in der Schließposition des
Sicherungsmittels (37) einen elektrischen Strom-
fluss zwischen einer Speiseleitung (46) und dem we-
nigstens einen Kontaktelement (31) ermöglicht und
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in der Freigabeposition des Sicherungsmittels (37)
einen elektrischen Stromfluss zwischen dem Kon-
taktelement (31) und der Speiseleitung (46) unter-
bricht,
wobei das Schaltermittel einen mit der Speiseleitung
(46) verbundenen Anschlusskontakt (44) mit zwei
Schenkel (47, 48) aufweist, die zwischen einander
einen Freiraum bilden, der sich zu den Enden der
Schenkel (47, 48) hin trichterartig oder keilförmig er-
weitert,
wobei die Kontaktelemente (31, 32) und die Schen-
kel (47, 48) miteinander ein Keilgetriebe (49) bilden,
das die Bewegung des Sicherungsmittels (37) in ei-
ne Bewegung der Kontaktelemente (31, 32) um-
setzt, die rechtwinklig zu der Bewegung des Siche-
rungsmittels (37) orientiert ist.

2. Fassung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Aufnahmemittel (11) eine Auflageflä-
che (19) umfasst, die an zumindest eine Nut (20)
grenzt.

3. Fassung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Aufnahmemittel (11) eine Auflageflä-
che (19) umfasst, die an einander gegenüberliegen-
den Seiten von zwei zueinander parallelen Nuten
(20, 21) begrenzt ist.

4. Fassung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass dem Aufnahmemittel (11) ein Federmittel
(24, 25) zugeordnet ist.

5. Fassung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass das Federmittel (24, 25) so angeordnet
ist, dass es mit einem Ende (2) des Betriebsmittels
zusammenwirkt.

6. Fassung nach Anspruch 2 oder 3 und 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Federmittel (24, 25) zu-
mindest eine Feder (24) umfasst, die zumindest mit
einem Abschnitt in der Nut (20) angeordnet ist.

7. Fassung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Aufnahmemittel (11) eine Auflageflä-
che (19) umfasst, die eine Vertiefung (26) enthält.

8. Fassung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Vertiefung (26) eine Nut ist, die sich
zu der Klemmeinrichtung (30) hin erstreckt.

9. Fassung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Aufnahmemittel (11) eine Auflageflä-
che (19) umfasst, die eine konvexe Wölbung auf-
weist.

10. Fassung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Aufnahmemittel (11) eine Auflageflä-
che (19) umfasst, die zumindest zwei miteinander in

einem stumpfen Winkel stehende Flächenabschnit-
te (19a, 19b) aufweist.

11. Fassung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Aufnahmemittel (11) und/oder das Si-
cherungsmittel (37) durch einen oder an einem Kör-
per (12, 34) aus Kunststoff ausgebildet ist.

12. Fassung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Sicherungsmittel (37) einen Abschnitt
mit wenigstens einer Erhebung (38) aufweist, die zu
dem Aufnahmemittel (11) hin weist.

13. Fassung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erhebung (38) als Rippe ausge-
bildet ist.

14. Fassung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abschnitt wenigstens zwei als
zueinander parallele Rippen (38, 39) ausgebildete
Erhebungen aufweist.

15. Fassung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Sicherungsmittel (37) ver-
schiebbar gelagert ist.

16. Fassung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Sicherungsmittel (37) mit einem Rast-
mittel (41) zur Festlegung wenigstens einer Rastpo-
sition zusammenwirkt.

17. Fassung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Klemmeinrichtung (30) wenigstens ein
an dem Aufnahmemittel (11) beweglich gelagertes
Element (31) umfasst, das dem Anschluss (8, 9) des
Betriebsmittels zugeordnet ist.

Claims

1. Mounting (1) for an electrical device, in particular a
discharge lamp,
with a receiving means (11) for one end of the elec-
trical device,
with a clamp device (30) for optional release or
clamping and contacting of a connection (8, 9) pro-
vided on the electrical device, wherein the clamp (30)
comprises two contact elements (31, 32) which can
be moved towards each other and away from each
other, and which1 can be moved towards and away
from a connection (8, 9) of the electrical device,
with a safety means (37) which is mounted on a body
(12) containing the receiving means (11) and is mov-
able between a closed position and an open position
in order to enclose or release an end (2) of the elec-
trical device, and is connected to the clamp (30) in
order to activate the latter,
characterized in that a switch means (31, 32, 47,
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48) activated by the safety means (37) is provided
which in the closed position of the safety means (37)
allows an electrical current to flow between a supply
line (46) and the at least one contact element (31),
and in the open position of the safety means (37)
interrupts an electrical current flow between the con-
tact element (31) and the supply line (46),
wherein the switch means comprises a connecting
contact (44) connected to the supply line (46) with
two legs (47, 48) which between them form a gap
which widens towards the ends of the legs (47,48)
in the manner of a hopper or wedge,
wherein the contact elements (31, 32) and the legs
(47, 48) together form a wedge gear (49) which trans-
lates the movement of the safety means (37) into a
movement of the contact elements (31, 32) which is
oriented at right angles to the movement of the safety
means (37).

2. Mounting according to claim 1, characterized in
that the receiving means (11) comprises a contact
face (19) which borders at least one groove (20).

3. Mounting according to claim 1, characterized in
that the receiving means (11) comprises a contact
face (19) which is delimited on opposite sides by two
mutually parallel grooves (20, 21).

4. Mounting according to claim 1, characterized in
that a spring means (24, 25) is assigned to the re-
ceiving means (11).

5. Mounting according to claim 4, characterized in
that the spring means (24, 25) is arranged such that
it co-operates with an end (2) of the electrical device.

6. Mounting according to claim 2 or 3 and 5, charac-
terized in that the spring means (24, 25) comprises
at least one spring (24) which is arranged with at
least one portion in the groove (20).

7. Mounting according to claim 1, characterized in
that the receiving means (11) comprises a contact
face (19) which contains a depression (26).

8. Mounting according to claim 7, characterized in
that the depression (26) is a groove which extends
up to the clamp (30).

9. Mounting according to claim 1, characterized in
that the receiving means (11) comprises a contact
face (19) which has a convex curvature.

10. Mounting according to claim 1, characterized in
that the receiving means (11) comprises a contact
face (19) which has at least two face portions (19a,
19b) standing at an obtuse angle to each other.

11. Mounting according to claim 1, characterized in
that the receiving means (11) and/or the safety
means (37) is/are formed by or on a body (12, 34)
made of plastic.

12. Mounting according to claim 1, characterized in
that the safety means (37) comprises a portion with
at least one protrusion (38) which points towards the
receiving means (11).

13. Mounting according to claim 12, characterized in
that the protrusion (38) is formed as a rib.

14. Mounting according to claim 12, characterized in
that the portion comprises at least two protrusions
formed as mutually parallel ribs (38, 39).

15. Mounting according to claim 12, characterized in
that the safety means (37) is mounted displaceably.

16. Mounting according to claim 1, characterized in
that the safety means (37) co-operates with a catch
means (41) to establish at least one catch position.

17. Mounting according to claim 1, characterized in
that the clamp (30) comprises at least one element
(31) mounted movably on the receiving means (11)
and assigned to the connection (8, 9) of the electrical
device.

Revendications

1. Douille (1) destinée à un dispositif d’équipement
électrique, notamment une lampe à décharge,
comprenant un moyen de réception (11) pour une
extrémité du dispositif d’équipement,
comprenant un dispositif de serrage (30) destiné, au
choix, à la libération ou au serrage et à la connexion
d’une borne (8, 9) prévue sur le dispositif d’équipe-
ment, le dispositif de serrage (30) comportant deux
éléments de contact (31, 32) qui peuvent être dépla-
cés l’un vers l’autre et éloignés l’un de l’autre et qui
peuvent être rapprochés et éloignés d’une borne (8,
9) du dispositif d’équipement,
comprenant un moyen de verrouillage (37) qui est
monté sur un corps (12) contenant le moyen de ré-
ception (11), avec possibilité de déplacement entre
une position de fermeture et une position de libéra-
tion, en vue d’enfermer ou de libérer une extrémité
(2) du dispositif d’équipement, et qui est relié au dis-
positif de serrage (30) pour actionner celui-ci,
caractérisée en ce qu’il est prévu un moyen inter-
rupteur (31, 32, 47, 48) qui est actionné par le moyen
de verrouillage (37) et qui, dans la position de fer-
meture du moyen de verrouillage (37), permet le pas-
sage d’un courant électrique entre une ligne d’ali-
mentation (46) et l’élément de contact (31), au nom-
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bre d’au moins un, et, dans la position de libération
du moyen de verrouillage (37), interrompt le passage
d’un courant électrique entre l’élément de contact
(31) et la ligne d’alimentation (46),
le moyen interrupteur présentant un contact de con-
nexion (44) relié à la ligne d’alimentation (46) et com-
portant deux branches (47, 48) qui définissent entre
elles un espace libre qui s’élargit en forme d’enton-
noir ou en forme de clavette en direction des extré-
mités des branches (47, 48),
les éléments de contact (31, 32) et les branches (47,
48) formant ensemble un mécanisme à clavette (49)
qui transforme le mouvement du moyen de ver-
rouillage (37) en un mouvement des éléments de
contact (31, 32) orienté perpendiculairement au
mouvement du moyen de verrouillage (37).

2. Douille selon la revendication 1, caractérisée en ce
que le moyen de réception (11) comprend une sur-
face d’appui (19) qui est contiguë à au moins une
rainure (20).

3. Douille selon la revendication 1, caractérisée en ce
que le moyen de réception (11) comprend une sur-
face d’appui (19) qui est délimitée sur des côtés op-
posés par deux rainures (20, 21) parallèles l’une à
l’autre.

4. Douille selon la revendication 1, caractérisée en ce
qu’un moyen à ressort (24, 25) est associé au moyen
de réception (11).

5. Douille selon la revendication 4, caractérisée en ce
que le moyen à ressort (24, 25) est disposé de ma-
nière à ce qu’il coopère avec une extrémité (2) du
dispositif d’équipement.

6. Douille selon les revendications 2 ou 3 et 5, carac-
térisée en ce que le moyen à ressort (24, 25) com-
prend au moins un ressort (24) qui est disposé au
moins avec une partie dans la rainure (20).

7. Douille selon la revendication 1, caractérisée en ce
que le moyen de réception (11) comprend une sur-
face d’appui (19) qui comporte un creux (26).

8. Douille selon la revendication 7, caractérisée en ce
que le creux (26) est une rainure qui s’étend en di-
rection du dispositif de serrage (30).

9. Douille selon la revendication 1, caractérisée en ce
que le moyen de réception (11) comprend une sur-
face d’appui (19) qui présente un bombement con-
vexe.

10. Douille selon la revendication 1, caractérisée en ce
que le moyen de réception (11) comprend une sur-
face d’appui (19) qui présente au moins deux por-

tions de surface (19a, 19b) formant un angle obtus
entre elles.

11. Douille selon la revendication 1, caractérisée en ce
que le moyen de réception (11) et/ou le moyen de
verrouillage (37) est constitué d’un corps (12, 34) en
matière plastique ou est formé sur celui-ci.

12. Douille selon la revendication 1, caractérisée en ce
que le moyen de verrouillage (37) présente une par-
tie dotée d’au moins une saillie (38) qui est orientée
en direction du moyen de réception (11).

13. Douille selon la revendication 12, caractérisée en
ce que la saillie (38) est réalisée comme nervure.

14. Douille selon la revendication 12, caractérisée en
ce que la portion présente au moins deux saillies
réalisées comme nervures (38, 39) parallèles l’une
à l’autre.

15. Douille selon la revendication 12, caractérisée en
ce que le moyen de verrouillage (37) est monté avec
possibilité de déplacement.

16. Douille selon la revendication 1, caractérisée en ce
que le moyen de verrouillage (37) coopère avec un
moyen d’encliquetage (41) en vue de définir au
moins une position d’encliquetage.

17. Douille selon la revendication 1, caractérisée en ce
que le dispositif de serrage (30) comprend au moins
un élément (31) qui est monté de façon mobile sur
le moyen de réception (11) et est associé à la borne
(8, 9) du dispositif d’équipement.

13 14 



EP 1 845 593 B1

9



EP 1 845 593 B1

10



EP 1 845 593 B1

11



EP 1 845 593 B1

12



EP 1 845 593 B1

13

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 1753088 A2 [0004] • US 5954535 A [0005]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

